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Planzeichenerklärung (BauNVO 2017, PlanZV)

Art der baulichen Nutzung

Allgemeine Wohngebiete, siehe textl. Festsetzung Ziff. 1, 2 und 4

Maß der baulichen Nutzung

Grundflächenzahl

Zahl der Vollgeschosse als Höchstmaß

Bauweise, Baulinien, Baugrenzen

Baugrenze

Verkehrsflächen
Straßenbegrenzungslinie auch gegenüber Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung

Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung

Landwirtschaftlicher Erschliessungsweg, Anlieger

Grünflächen
Private Grünfläche

Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege
und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft

Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen
Bepflanzungen, siehe textl. Festsetzung Ziff. 3.1

Umgrenzung von Flächen mit Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen,
Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen sowie von Gewässern,
siehe textl. Festsetzung Ziff. 3.2

Bäume erhalten

Sonstige Planzeichen

Umgrenzung von Flächen für Nebenanlagen, Stellplätze, Garagen und Gemeinschaftsanlagen
Hier: Stellplätze

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans
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Textliche Festsetzungen

1. Allgemeine Wohngebiete (WA) gem. § 4 BauNVO
Die allgemeinen Wohngebiete sind gem. § 1 Abs. 5 u. 6 i. V. m. Abs. 9 BauNVO wie folgt eingeschränkt:
a) Allgemein zulässig sind:

- Wohngebäude und
- die der Versorgung dienenden Läden.

b) Ausnahmsweise können zugelassen werden:
- Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke.

c) Die gem. § 4 Abs. 3 BauNVO ausnahmsweise zulässigen Nutzungen sind nicht Bestandteil des
Bebauungsplans.

2. Sonstige nutzungsbezogene Festsetzungen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 14 BauGB)

2.1 Für das anfallende Oberflächenwasser erfolgt keine Einleitung in die öffentliche Regenwasserkanalisation.
a) Auf den privaten Grundstücken anfallendes Niederschlagswasser ist durch geeignete Maßnahmen auf dem

jeweiligen Grundstück oder an zentraler Stelle zurückzuhalten. Nicht verunreinigtes Niederschlagswasser ist
auf dem Grundstück zu verdunsten, zu versickern oder nach Verwendung als Brauchwasser dem
Schmutzwassersammler zuzuführen. Die Versickerungseinrichtungen sind fachgerecht anzulegen und zu
betreiben.
Die Funktionsfähigkeit dieser Anlagen muss bereits mit dem Beginn flächenversiegelnder Baumaßnahmen auf
den jeweiligen Grundstücken gewährleistet sein.
Eine Ableitung von Niederschlagswasser auf öffentliche Flächen ist generell unzulässig.
Für den entsprechenden Nachweis der gesicherten Erschließung ist im Baugenehmigungs- bzw.
Bauanzeigeverfahren für jedes Baugrundstück mit dem Entwässerungsantrag ein Versickerungskonzept
einzureichen (mit Darstellung und Erläuterung der Anlagen gem. Bauvorlagenverordnung - BauVorlVO, NI).

b) Versickerungsschächte oder ähnliche Einrichtungen, die das Eindringen von Oberflächenwasser ohne
Filterung durch eine belebte Bodenzone direkt in das anstehende Erdreich ermöglichen, sind nicht erlaubt.

c) Für Dachflächen aus Zink, Blei oder Kupfer mit einer Größe von mehr als 50 m² ist eine
Regenwasserbehandlung gesondert nach ATV-DVWK Merkblatt M153 "Handlungsempfehlungen zum
Umgang mit Regenwasser" nachzuweisen.

d) Bei Verwendung von Niederschlagswasser als Brauchwasser ist dieses der öffentlichen
Schmutzwasserkanalisation zuzuführen

3. Anpflanzung und Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen
gem. § 9 (1) Nr. 25 a und b BauGB:

3.1 Innerhalb der Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen gem. § 9 (1)
Nr. 25 a BauGB ist eine Strauch-Baumhecke zu entwickeln. Dabei gilt Folgendes:
a) je 3 m² Bepflanzungsfläche ist mind. ein strauchartiges Gehölz der Arten Schlehe, Hartriegel, Hasel,

zweigriffeliger Weißdorn, Berberitze, hagebuttentragende Wildrosen, Schneeball, Holzapfel, Schwarzer
Holunder zu pflanzen; vorhandene Gehölze sind zu erhalten und in die Anpflanzungen mit einzubeziehen,

b) die Gehölze sind artenweise in Gruppen von mind. 3 Stück. je Art zu pflanzen. Für die gesamte
Bepflanzungsfläche sind mind. 3 verschiedene Arten zu pflanzen. Vorhandene Gehölze sind mit anzurechnen.
Die Gehölze sind als freiwachsende Hecke zu entwickeln;

c) je 30 m² Bepflanzungsfläche ist mind. ein baumartiges Gehölz der Arten Eberesche, Birke, Vogelkirsche,
Bergahorn, Eiche, Feldahorn oder Hainbuche zu pflanzen; vorhandene baumartige Gehölze sind bei Erhalt mit
anzurechnen.

3.2 Innerhalb der Flächen mit Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und
sonstigen Bepflanzungen gem. § 9 (1) Nr. 25 b BauGB gilt Folgendes:
a) die vorhandenen Gehölze, Sträucher und Bäumen sind zur erhalten und zu pflegen;
b) Im Falle des Abganges sind die Bepflanzungen in der folgenden Pflanzperiode durch neue Anpflanzungen der

gleichen Art gem. § 9 (1) Nr. 25 a zu ersetzen.

4. Flächen oder Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft
gem. § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB

4.1 Innerhalb der privaten Flächen ist als Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahme nur Außenbeleuchtung mit
geringem Ultraviolett- und Blauanteil im Lichtspektrum und somit mit geringer Lockwirkung für nachtaktive Insekten
und Falter zulässig. Die Leuchten müssen mindestens die Schutzart IP 54 aufweisen. Für die Objektbeleuchtung
sind ausschließlich LED Leuchten mit 3000k oder weniger (warmweiß) zulässig. Außenbeleuchtung jeglicher Art
darf nachts nicht im Dauerbetrieb eingesetzt werden (außer Straßenbeleuchtungen).

Präambel und Ausfertigung

Aufgrund des § 1 Abs. 3 und des § 10 Abs. 1 des Baugesetzbuches (BauGB) i. V.m.§ 58 des Niedersächsischen
Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Stadt Wittingen diesen Bebauungsplan nach § 13b
BauGB, bestehend aus der Planzeichnung und den textlichen Festsetzungen, als Satzung beschlossen.

Wittingen, den 17.12.19

gez. Ritter Siegel
(Bürgermeister)

Verfahrensvermerke

Aufstellungsbeschluss
Der Verwaltungsausschuss der Stadt hat in seiner
Sitzung am 10.10.2019 die Aufstellung des
Bebauungsplans beschlossen.
Der Aufstellungsbeschluss wurde gem. § 2
Abs. 1 BauGB am 14.12.2019 ortsüblich bekannt
gemacht.

Wittingen, den 17.12.2019

gez. Ritter Siegel
 (Bürgermeister)

Planunterlage
Kartengrundlage: Amtliche Liegenschaftskarte

(Maßstab: 1:1.000)
Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten des Landesamts für
Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen

© 2019

Landesamt für Geoinformation und Landesvermessung
Niedersachsen,Regionaldirektion Braunschweig-Wolfsburg

Die Planunterlage entspricht dem Inhalt des
Liegenschaftskatasters und weist die städtebaulich
bedeutsamen baulichen Anlagen sowie Straßen,
Wege und Plätze vollständig nach
(Stand vom Nov. 2019).
Sie ist hinsichtlich der Darstellung der Grenzen und
der baulichen Anlagen geometrisch einwandfrei. *)
Die Übertragbarkeit der neu zu bildenden Grenzen in
die Örtlichkeit ist einwandfrei möglich. *)
*) Unzutreffendes bitte streichen

Gifhorn, den 10.02.2021

gez. J. Erdmann Siegel
(Öffentl. Bestellter Verm.-Ing.)

Planverfasser
Der Entwurf des Bebauungsplanes wurde
ausgearbeitet von:

Dr.-Ing. W. Schwerdt
Büro für Stadtplanung GbR
Waisenhausdamm 7
38100 Braunschweig.

Braunschweig, den 08.02.2021

gez. H. Schwerdt
(Planverfasser)

Öffentliche Auslegung
Der Verwaltungsausschuss der Stadt hat in seiner
Sitzung am 07.05.2020 den Entwürfen des
Bebauungsplanes und der Begründung zugestimmt
und die öffentliche Auslegung gem. § 3 Abs. 2 BauGB
beschlossen.

Ort und Dauer der öffentlichen Auslegung wurden am
13.06.2020 ortsüblich bekannt gemacht.
Die Entwürfe des Bebauungsplanes und die
Begründung haben vom 22.06.2020 bis 24.07.2020
gem. § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich ausgelegen.

Wittingen, den 28.07.2020

gez. Ritter Siegel
(Bürgermeister)

Satzungsbeschluss
Der Rat der Stadt hat den Bebauungsplan nach
Prüfung aller im Aufstellungsverfahren vorgebrachten
Stellungnahmen, Bedenken, Anregungen und
Hinweise in seiner Sitzung am 25.02.2021 als
Satzung (§ 10 Abs. 1 BauGB) sowie die Begründung
beschlossen.

Wittingen den 26.02.2021

gez. Ritter Siegel
(Bürgermeister)

Bekanntmachung und In-Kraft-Treten
Der Satzungsbeschluss des Bebauungsplanes gem.
§ 10 Abs. 3 Satz 1 BauGB am 26.02.2021
im Amtsblatt für den Landkreis Gifhorn Nr. 2/21
bekannt gemacht worden. In der Bekanntmachung ist
ein Hinweis gem. § 215 Abs. 2 BauGB erfolgt.
Der Bebauungsplan ist damit gem. § 10 Abs. 3
Satz 4 BauGB am 26.02.2021 in Kraft
getreten.

Wittingen, den 01.03.2021

gez. Ritter Siegel
(Bürgermeister)

Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften
Innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des
Bebauungsplanes ist die Verletzung von Vorschriften
gem. § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3, Abs. 2, Abs. 2a
und Abs. 3 Satz 2 BauGB beim Zustandekommen
des Bebauungsplanes der Innenentwicklung nicht
geltend gemacht worden.

Wittingen, den ……………………

………………………………………
(Bürgermeister)
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Stand: In Kraft getretene Fassung

Dr.-Ing. W. Schwerdt   Büro für Stadtplanung GbR - Waisenhausdamm 7 - 38100 Braunschweig

© OpenStreetMap - Mitwirkende
Es wird festgestellt und hiermit beglaubigt,
dass die Abschrift des Bebauungsplanes
mit der vorgelegten Urschrift übereinstimmt.

Wittingen, den .................

..........................................
( Bürgermeister)
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